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Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie beehrt sich zu der übermit-

telten Bürgerinitiative 59/BI betreffend „Errichtung eines gleisfreien Bahnsteigzuganges (Un-

terführung) für einen sicheren Personenverkehr sowie im Zuge dessen eine notwendige Mo-

dernisierung des Bahnhofs der Gemeinde Kraubath an der Mur in der Steiermark“, Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Nach Auskunft der ÖBB-Infrastruktur AG ist der Bahnhof Kraubath Teil einer geplanten Infra-

strukturentwicklung. Zentraler Inhalt dabei ist die Optimierung der Verkehrsstation mit Er-

richtung eines Inselbahnsteiges bzw. gibt es auch Überlegungen, stattdessen zwei Randbahn-

steige zu errichten. Jedenfalls berücksichtigt diese Infrastrukturentwicklung eine schienen-

freie Erschließung (Personendurchgang oder Überführung) der Bahnsteige.  

 

Die Umsetzung der gegenständlichen Attraktivierung und Optimierung soll nach Auskunft 

der ÖBB-Infrastruktur AG bis 2025 abgeschlossen sein und steht in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem Neubau der Sicherungstechnik im Bahnhof Kraubath und gleichzeitiger 

Einbindung in die Betriebsführungszentrale in Villach. Derzeit erfolgt die Beaufsichtigung des 

Übergangs durch den Mitarbeiter vor Ort. Somit ist ein gefahrloses Überqueren der Gleise 

sichergestellt. 

 

Für den Bundesminister: 

Mag. Christa Wahrmann 
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